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Deutsche Reichsversammlung .
Frankfurt , 26 . März . ( 197 . Sitzung , Nachmittags .)

Ae zweite Lesung der Neichsverfassung wird fortgesetzt .
Zu 8 - 95 ist folgender Verbefferungsantrag gestellt :
Die eine Hälfte der Staatenhaus - Mitglicdcr wird unmittelbar von

d,r Volksvertretung der einzelnen Staaten gewählt , die andere Hälfte
Mittelbar , indem die betreffenden Regierungen je von drei durch die
Volksvertretung vorzuschlagcndcn Kandidaten einen wählen mögen .

Es ist Namensaufruf verlangt . Ergebniß : 188 Ja , 316
Nein . Der Antrag ist verworfen .

An die Reche kommt nun ein Vorschlag von Möring
und Genossen , so lautend :

Die Mitglieder , des Staatcnhanses werden zur Hälfte durch die Ne¬

gierung , zur Hälfte durch die Volksvertretung der betreffenden Staaten
ernannt . Zn denjenigen Staaten , welche aus mehreren Provinzen
oder Ländern mit abgesonderter Verfassung oder Verwaltung bestehen ,
find die durch die Volksvertretung dieses Staats zu ernennenden Mit¬

glieder des Staatenhailses nicht von der allgemeinen Landesvcrtretung ,
sondern von den Vertretungen der einzelnen Länder oder Provinzen zu
ernennen . Das Verhältnis », nach welchem die Zahl der diesem Staate

zukommcnden Mitglieder des staatenhauscs unter die einzelnen Länder
oder Provinzen zu vertheilen ist , bleibt der LandcSgesctzgebung vor -

HSHalien.
Da Aufstehen und Sitzenbleiben kein klares Ergebniß

liefert , wird durch Zettel abgestimmt . Ergebniß : 265 Ja ,
247 Nein . Der Vorschlag ist angenommen .

tz. 96 . Zn denjenigen Staaten , welche .nur ei » Mitglied in das
Staatenhaus senden , schlägt die Negierung drei Kandidaten vor , aus
denen die Volksvertretung mit absoluter Stimmenmehrheit wählt . Auf
dieselbe Weise ist in denjenigen Staaten , welche eine ungerade Zahl

"
von Mitgliedern senden , in Betreff des letzten derselben zu verfahren .

tz. 97 . Wenn mehrere deutsche Staaten zu einem Ganzen verbunden
werden , so entscheidet ein Reichsgesetz über die dadurch etwa nothwendig
werdende Abänderung in der Zusammensetzung des Staatenhauscs .

tz. 98 . Mitglied des Staatenhauscs kann nur sehn , wer 1) Staats¬
bürger des Staates ist , welcher ihn sendet , 2 ) das 30 . Lebensjahr
zurückgelegt hat , 3) sich im vollen Genüsse der bürgerlichen und staats¬
bürgerlichen Rechte befindet .

tz. 99 . Die Mitglieder des Staatenhauscs werden auf 6 Jahre ge¬
wählt . Sie werden alle drei Jahre zur Hälfte erneuert . Aus welche
Weise nach den ersten Z Jahren das Ausscheiden der einen Hälfte statt¬
finden soll , wird Lurch ein Reichsgesetz bestimmt . Die Ausschcidenden
sind stets wieder wählbar . Wiro nach Ablauf dieser 3 Jahre und vor
Vollendung der neuen Wahlen für das Staatenhaus ein außerordent¬
licher Reichstag berufen , so treten , so weit die neuen Wahlen noch nicht
staitgefunden haben , die früheren Mitglieder ein .

§ . IVO . Das Volkshaus besteht ans den Abgeordneten des deutschen
Volks .

tz. 101 . Die Mitglieder des Volkshauscs werden für das erste Mal
auf 4 Jahre , demnächst immer auf 3 Jahre gewählt . Die Wahl ge¬
schieht nach den in dem Reichs - Wahlgesetz enthaltenen Vorschriften .

tz. 102 . Die Mitglieder des Reichstags beziehen aus der Rcichskasse
ein gleichmäßiges Tagegeld und Entschädigung für ihre Reisekosten .
Das Nähere bestimmt ein Reichsgesetz .

tz. 103 . - Die Mitglieder beider Hauser können durch Instruktionen
nicht gebunden werden .

tz. 104 . Niemand kann gleichzeitig Mitglied von beiden Häusern sepn .
tz. 105 . Zu einem Beschluß eines , jeden Hauses des Reichstags ist

die Thcilnahme von wenigstens der Hälfte der gesetzlichen Anzahl seiner
Mitglieder und die einfache Stimmenmehrheit erforderlich . Im Falle
der Stimmenglcichhcit wird ein Antrag als abgelehnt betrachtet .

tz. 106 . Das Recht des Gcsctzvorschlags , der Beschwerde , der
Adresse, nnd der Erhebung von Thatsachen , so wie der Anklage der
Minister , steht jedem Hause zu .

tz. 107 . Ein Reichstags - Schluß kann nur durch die Ucbcreinstimmung
beider Häuser gültig zu Stande kommen .

tz. 108 . Bei Ausübung der Befugnisse , welche der Reichsgewalt znge -
wiescn sind, ist die Uebcrcinstimmung der Reichsregierung und des
Reichstags in folgenden Fällen nothwendig :

1) Wenn cS sich um Erlassung , Aushebung , Abänderung , oder Aus¬
legung von Reichsgcsetzen handelt .

2) Wenn der Reichshaushalt festgestcllt wird , wenn Anlehcn gemacht
werden , wenn das Reich eine im Budget nicht vorgesehene Aus¬
gabe übernimmt , oder Matrikularbciträge oder Steuern erhebt .

3) Wenn fremde See - und Fluß - Schifffahrt mit höhern Abgaben
belegt werden soll .

4 ) Wenn Landesfestungcn zu ReichSfcstungcn erklärt werden sollen .
5) Wenn Handels - , SchifffahrtS - , und Auslicfcrungsvcrträge mit

dem Auslande geschloffen werden , so wie überhaupt völkerrechtliche
Verträge , insofern sie das Reich belasten .

6) Wenn nicht zum Reiche gehörige Länder oder Landestheile dem
deutschen Zollgebiete angeschloffen , oder einzelne Orte oder Ge -

bietsthcile von der Zolllinie ausgeschlossen werden sollen .
7) Wenn deutsche Landestheile abgetreten , oder wenn nichtdeutsche

Gebiete dem Reich cinverleibt oder auf andere Weise mit dem¬
selben verbunden werden sollen .

Zu § . 108 ist folgender Zusatz mit Namensaufruf be¬
antragt :

Ein Reichstags - Beschluß , welcher die Zustimmung der Reichsregierung
nicht erlangt hat , darf in derselben Sitzungsperiode nicht wiederholt
Werden. Ist von dem Reichstage in drei sich unmittelbar folgenden
ordentlichen Sitzungsperioden derselbe Beschluß unverändert gefaßt
worden , so wird derselbe , auch wenn die Zustimmung der RcichSregie -
kung nicht erfolgt , mit dem Schluffe des dritten Reichstags zum Gesetz .
Eine ordentliche Sitzungsperiode , welche nicht wenigstens 4 Wochen
bauert , wird in dieser Reihenfolge nicht mitgczählt .

Ergebniß des Namensaufrufs r 385 Ja , 125 Nein . Der
Zusatz ist angenommen .

. Nun wird beschlossen , daß der Zusatz an die Spitze des
Paragraphen gestellt, und dann mit Beseitigung des Ein¬
gangs der oben mitgetheilten Formel des Verfassungsent¬
wurfs so fortgefahren werde :

Ein Reichstags - Beschluß ist in folgenden Fällen erforderlich .
Die Nummern 1 - 7 des 8 - 108 gehen unverändert durch .

tz. 109 . Bei Feststellung des ReichshaushaltcS treten folgende Be¬
stimmungen ein :

1) Alle die Finanzen betreffenden Vorlagen der Reichsregierung ge¬
langen zunächst an das Vvlkshaus .

2 ) Bewilligungen von Ausgaben dürfen nur auf Antrag der Reichs¬
regierung und bis zum Belauf dieses Antrags erfolgen . Jede
Bewilligung gilt nur für den besondcrn Zweck , für welchen sie be¬
stimmt worden . Die Verwendung darf nur innerhalb der Gränze
der Bewilligung erfolgen . .

3j Die Dauer der Finanzpcriode und Büdgetbcwilligung ist ein Jahr .
4 ) Das Büdget über die regelmäßigen Ausgaben des Reichs und

über den Reservefonds , so wie über die für Beides erfordeilichen
Deckungsmittcl , wird auf dem ersten Reichstag durch Reichstags -
Beschlüsse festgestellt . Eine Erhöhung dieses DüdgetS auf spätcrn
Reichstagen erfordert gleichfalls einen Reichstags - Beschluß .

5 ) Dieses ordentliche Büdget wird auf jedem Reichstage zuerst dem
Volkshause vorgelegt , von diesem in seinen einzelnen Ansätzen
nach den Erläuterungen und Belegen , welche die Reichsregierung
vorzulegcn hat , geprüft , und ganz oder theilweise bewilligt oder
verworfen .

6) Nach erfolgter Prüfung und Bewilligung durch das VolkShauS
wird das Büdget an das Staatenhaus abgegeben . Diesem steht
innerhalb des Ghfammtbetrags des ordentlichen Düdgets , so wie
derselbe auf dem ersten Reichstage oder durch spätere Reichstags -
Beschlüsse festgestellt ist , nur das Recht zu , Erinnerungen und
Ausstellungen zu machen , über welche das Volkshaus endgültig be¬
schließt .

7 ) Alle außerordentlichen Ausgaben und deren Deckungsmittel bedür¬
fen gleich der Erhöhung des ordentlichen Budgets eines Reichs¬
tags - Beschlusses .

8 ) Die Nachweisung über die Verwendung derReichSgelder wird dem
Reichstage , und zwar zuerst dem Volkshause , zur Prüfung und
zum Abschluß vsrgclcgt .

tz. 1l0 - Der Reichstag versammelt sich jedes Jahr am Sitze der
Reichsregierung . Die Zeit der Zusammenkunft wird Vom ReichSober -
Haupt bei der Einberufung angegeben , insofern nicht ein Rcichsgesetz
dieselbe fcstsctzt. Außerdem kann der Reichstag zu außerordentlichen
Sitzungen jederzeit vom Reichsoberhaupt cinbcrufcn werden .

tz. 111 . Die ordentlichen Sitzungsperioden der Landtage in den Ein¬
zelstaaten sollen mit denen des Reichstags in der Regel nicht zusammen -
fallcn . Das Nähere bleibt eurem Reichsgcsctze Vorbehalten .

tz 112 . DaS Volkshaus kann durch das Reichsoberhaupt aufgelöst
werden . In dem Falle der Auflösung ist der Reichstag binnen 3 Mona¬
ten zu versammeln .

tz. 113 . Die Auflösung des Volkshauscs hat die gleichzeitige Ver¬
tagung des Staatenhauscs bis zur Wicdcrberufung des Reichstags zur
Folge . Die Sitzungsperioden beider Häuser sind dieselben .

tz. 114 . Das Ende der Sitzungsperiode des Reichstags wird vom
Rcichsoberhaupte bestimmt .

tz 115 . Eine Vertagung des Reichstags oder eines der berven Häu¬
ser durch das Reichsoberhaupt bedarf , wenn sie nach Eröffnung der
Sitzung auf länger als 14 Tage ausgesprochen werden soll , der Zustim¬
mung des Reichstags oder des betreffenden Hauses . Auch der Reichs¬
tag selbst, so wie jedes der beide» Häuser kann sich auf 14Tage vertagen .

Alle Paragraphen , bei welchen nichts Weiteres bemerkt
ist, wurden unverändert angenommen . Schluß der Sitzung
um 7 Uhr Abends .

- -- Frankfurt , 27 . März . ( 198 . Sitzung .) Fortsetzung
der Berathung über den Abschnitt vom Reichstage .

tz. 116 . Jedes der beiden Häuser wählt seinen Präsidenten , seine
Vizepräsidenten , seine Geschäftsführer .

tz. 117 . Die Sitzungen beider Häuser sind öffentlich . DieGeschäftS -
ordnung eines jeden Hauses bestimmt , unter welchen Bedingungen ver¬
trauliche Sitzungen stattfindcn können .

tz. 118 . Jedes Haus prüft die Vollmachten seiner Mitglieder und
cntscheioet über ihre Zulassung .

tz. 119 . Jedes Mitglied leistet bei seinem Eintritte den Eid : „ Ich
schwöre , die deutsche Neichsverfassung getreulich zu beobachten und auf¬
recht zu erhalten , so wahr mir Gott Hesse .

tz. 120 . Jedes Haus hat das Recht , seine Mitglieder wegen unwürdigen
Verhaltens im Hause zu bestrafen und äußersten Falls auszuschließen .
Das Nähere bestimmt die Geschäftsordnung jedes Hauses . Eine Aus¬
schließung kann nur dann ausgesprochen werden , wenn eine Mehrheit von
2 Dritteln der Stimmen sich dafür entscheidet .

tz. 12l . Weder Ueberdringer von Bittschriften noch überhaupt Deputa¬
tionen sollen in den Häusern zugelaffen werden .

tz. 122 . Jedes Haus hat das Recht , sich seine Geschäftsordnung selbst
zu geben . Die geschäftlichen Beziehungen zwischen beiden Häusern
werden durch Uebereinkunft beider Häuser geordnet .

tz 123 . Ein Mitglied des Reichstags darf während der Dauer der
Sitzungsperiode ohne Zustimmung des Hause «, zu welchem es gehört ,
wegen strafrechtlicher Anschuldigungen weder verhaftet noch in Unter¬
suchung gezogen werden , mit alleiniger Ausnahme der Ergreifung auf
frischer That .

tz. 124 . In diesem letzteren Falle ist dem betreffenden Hause von der
angeordnetcn Maßregel sofort Kcnntniß zu geben . ES steht demselben
zu, die Aufhebung der Haft oder Untersuchung bis zum Schluß der
Sitzungsperiode zu verfügen .

tz. 125 . Dieselbe Bcfugniß steht jedem Hause in Betreff einer Ver¬
haftung oder Untersuchung zu, welche über ein Mitglied desselben zur
Zeit seiner Wahl verhängt gewesen , oder nach dieser bis zu Eröffnung
der Sitzungen verhängt worden ist.

tz. 126 . Kein Mitglied des Reichstags darf zu irge nd einer Zeit we¬
gen seiner Abstimmung oder wegen der in Ausübung seines Berufs ge -
thanen Acußerungen gerichtlich oder disziplinarisch verfocht oder sonst
außerhalb der Versammlung zur Verantwortung gezogen werden .

tz. 127 . Die Reichsminister haben das Recht , den Verhandlungen
beider Häuser des Reichstags beizuwohnen und jederzeit von denselben
gehört zu werden .

tz. 128 . Die Reichsminister haben die Verpflichtung , auf Verlangen
jedes der Häuser des Reichstags in demselben zu erscheinen und Aus¬
kunft zu ertheilen , oder den Grund anzugeben , wcßhalb dieselbe nicht er -
thcilt werden könne .

tz 129 . Die Reichsminister können nicht Mitglieder des Staaten¬
hauses sepn .

tz. 130 . Wenn ein Mitglied des Volkshauscs im Rcichsdienst ein Amt
oder eine Beförderung annimmt , so muß cs sich einer neuen Wahl un¬
terwerfen ; es behält seinen Sitz im Hause , bis die neue Wahl stattge «
fundcn hat .

Uebergang zum Abschnitt „die Gewähr der Verfassung " .Der erste Artikel ( 196) wird zurückgestellt, weil die Be¬
zeichnung „ Kaiser" darin vorkommt .

tz. 197 . Die Reichsbeamten haben beim Antritt ihres Amtes einen
Eid auf die Neichsverfassung zu leisten . Das Nähere bestimmt die
Dienstpragmatik de - Reichs .

tz. 198 . Ueber die Verantwortlichkeit der Reichsminister soll ein
Rcichsgesetz erlassen werden .

tz. 199 . Dir Verpflichtung auf die Neichsverfassung wird in den
Einzelstaaten mit der Verpflichtung auf die Landesverfassung verbunden
und dieser vorangesetzt .

tz. 200 . Keine Bestimmung in der Verfassung oder in den Gesetzen
eines Einzelstaats darf mit der Reichsverfassung im Widerspruch stehen .

tz. 20 l . Eine Aenderung der Regierungsform in einem Einzelstaate
kann nur mit Zustimmung der Reichsgewalt erfolgen . Diese Zu -
stimmung muß in den für Änderungen der Neichsverfassung vorge -
schriebcnen Formen gegeben werden .

Für diesen Paragraphen ist von der Linken Namensauf¬
ruf verlangt . Ergebniß : 310 Ja , 206 Nein . Der Para¬
graph ist angenommen .

tz. 202 . Abänderungen in der Reichsverfaffnng können nur durch
einen Beschluß beider Häuser und mit Zustimmung des Reichsoderhaupts
erfolgen .

Zu einem solchen Beschlüsse bedarf es in jedem der beiden Häuser
1) der Anwesenheit von wenigstens zwei Dritteln der Mitglieder ; 2 )
zweier Abstimmungen , zwischen welchen ein Zeitraum von wenigstens
8 Tagen liegen muß ; 3) einer Stimmenmehrheit von wenigstens zwei
Dritteln der anwesenden Mitglieder bei jeder der beiden Abstimmungen .

Die Linke verlangt , daß nach dem ersten Absätze des
Paragraphen folgender Beisatz eingeschoben werde :

Der Zustimmung des NcichSoberhauptes bedarf es nicht , wenn in
drei sich unmittelbar folgenden ordentlichen Sitzungsperioden derselbe
Reichstags - Beschluß unverändert gefaßt worvcn . Eine ordentliche
Sitzungsperiode , welche nicht wenigstens vier Wochen dauert , wird in
dieser Reihenfolge nicht mitgezählt .

Für diesen Beisatz ist Namensaufruf verlangt . Ergeb¬
niß : 270 Ja , 243 Nein . Der Beisatz ist angenommen .Die übrigen Theile des Paragraphen gehen unverändert
durch .

tz. 203 . Im Falle des Kriegs oder Aufruhrs können die Bestim¬
mungen der Grundrechte über Verhaftung , Haussuchung , und Ver -
sammlungsrecht von ddr Reichsregierung oder der Regierung eines
EinzelstaatS für einzelne Bezirke zeitweise außer Kraft gesetzt werden ,
jedoch nur unter folgenden Bedingungen : 1) Die Verfügung muß in
jedem einzelnen Falle von dem Gesammtministerium des Reichs oder
Einzelstaats auSgehen . 2) Das Ministerium des Reichs hat die Zustim¬
mung des Reichstags , das Ministerium des Einzelstaats die des Land¬
tags , wenn dieselben zur Zeit versammelt sind, sofort einznholcn . Wenn
dieselben nicht versammelt sind , so darf die Verfügung nicht länger
als 14 Tage dauern , ohne daß dieselben zusammenberufen und die
getroffenen Maßregeln zu ihrer Genehmigung vorgelegt werden .
Weitere Bestimmungen bleiben einem Rcichsgesetz Vorbehalten .
Für die Verkündigung des Belagerungszustandes in Festungen bleiben
die bestehenden gesetzlichen Vorschriften in Kraft .

Der Paragraph wird mit Beseitigung mehrerer , von der
Linken schon bei erster Lesung vorgebrachten und setzt wieder¬
holten Verbesserungsvorschläge angenommen .

Schluß der Vormittagssitzung um 1 Uhr . Nachmittags
schreitet man zur Abstimmung über das Reichsoberhaupt .

Vermischte Nachrichten.
— In dem Streit über die Bankette , welcher der französischen Fe¬

bruarrevolution voranging , stand bekanntlich Odilen Barrot mit an der
Spitze der Opposition . In den Verhandlungen der Kammer darüber
sagte er damals unter Anderm : „ES ist unbegreiflich , daß in diesem
Lande , nach öOjähriger Freiheit , die Polizei noch die Ausübung von
Rechten , welche jene Freiheit den Bürgern zuerkennt , bevormunden und
streitig machen will ." — »Nehmen Sie sich in Acht" , warf ihm Guizot
ein , „ wenn Sie auf denselben Bänken säßen , wie wir , und durch diesel¬
ben Anforderungen gedrängt wären , Sie würden gerade so handeln ,
wie wir auch . " — „ Nein " , «ntgegnete Odilon Barrot , „ ich stehe Ihnen
für das Gegentheil , und übernehme die förmliche Verpflichtung dafür . "
— Hierauf erwiederte Guizot , daß er die Bürgschaft dieser Worte nicht
gelten lassen könne , und flehe da , er hat Recht behalten . In der Sitzung
der Nationalversammlung vom Z. März d , I . saß Odilon Barrot auf
der Ministerbank , es handelte sich in neuer Gestalt um die alte Frage ,
er sprach , wie früher Guizot gesprochen hatte , und Ledru Rollen las
ihm unter allgemeiner Heiterkeit das obige Zwiegespräch von 1848 vor .
Woraus zu schließen , daß die Sache zwei Seiten hat ; — vielleicht fin¬
det sich auch Ledru Rollen einmal unversehens bei der jenseitigen Ansicht ,
z . B . wenn es sich um ro - alistische Bankette handeln sollte.



8 .56 ( 2 ) 1 . Nr . 311 . Grö -

l !^ ! s!Zi ^ — tziilgcn bei Durlach .
— ' " ^ Liegenschafts -Versteige¬

rung .
In Folge richterlicher Verfügung großh . Oberamts

Dnrlach werden den Johann Christoph Arheit ' schen
Eheleuten dahier

Donnerstag , den 12 . April d . I ,
Nachmittags 2 Uhr ,

auf dem hiesigen Rathszimmer folgende Liegenschaften
öffentlich versteigert werden : tarirt

1) Eine einstöckige Behausung sammt
Scheuer , Stallung , und Zugchörde im
mittler » Viertel , neben Christian Doll

und Christian Walther sammt Haus -

garten .
000 fl.

2 ) 3 Ruthen Garten in den Thorwicsen ,
neben Reinhard Wagners Wtttwe . Io fl.

3) Vg Ruthen do . in den HartmannSgar -

ten , neben Joh . Friedrich Heim . . 3 fl.
A e ck c r .

4) 33 Ruthen im Hofackcr , neben Johann

Hahn . 60 fl .

5) 31 Ruthen in der Kaisersgrub , neben

Lammwirth Wagner . 25 fl.
- 6) 21V » Ruthen im Schafweg , neben der

Erbschaft . 45 fl .

7g 23 >/z Ruthen auf dem Ringelbcrg ,
neben Jakob Götz . 30 fl.

8 ) 24 Ruthen im Sohlcngrund neben
Lammwirth Götz Erben . 25 fl .

9) 16 Ruthen im Lanzinger , neben Lud¬
wig Scheiet ' s Erben . 30 fl.

10 ) 30 Ruthen in der Kaisergrub , neben
Friedrich Walther . 15 fl.

11 ) 19 Ruthen in den Tafeläckern , neben
Friedrich Walther 45 fl .

12 ) 36 Ruthen im Wasserfall , neben Ja¬
kob Fühler . 45 fl.

13) 34 Ruthen im Hohengrund , neben
Christoph Götz . 8 fl .

14 ) 29 Ruthen in den Helden , neben Jakob
Müller . 60 fl.

15 ) 37 Ruthen im Sand , neben Christoph
Keppler . 60 fl .

16 ) 20 Ruthen in den Lachcnäckcrn , neben
Ludwig Menning . 35 fl.

17 ) 39 Ruthen in den Wiescnäckern , neben
Zacharias Burggraf . 100 fl.

18) 30 Ruthen auf dem Ringelbci g, neben
sich selbst . 40 fl .

19 ) 1 Viertel im Hirschengrund , neben
Gottfried Ruf . . . . . . . . 50 fl.

20 ) 34 Ruthen allda , neben Altbürgermei¬
ster Wagner . ' 35 fl.

21 ) 36 Ruthen im Gieß , Durlachcr Ge¬
markung . 100 fl.

22 ) 19 Ruthen i» HohensteinerGcmarkung 50 fl
Weinberge .

23 ) 20 ' / - Ruthen in der Tasch Gemar¬
kung . 25 fl.

24 ) 15 Ruth , in Dorfivingertcr Gemarkung 30 fl .
25 ) 19 Ruthen in Schcclweger Gemarkung 45 fl.
26 ) 27 Ruthen im Mehl , neben David

Schmidt . 50 fl.
27 ) 17 Ruthen im Bartengrund , neben dem

Weg . 25 fl.
28 ) 20 Ruthen allda , neben Jakob Maier 30 fl.

Wiesen .
29 ) 39 Ruthen in der Bcnncnau , neben

Gottlied Wagner . 60 fl.
30 ) 15 Ruthen im HcffcrhäuSlein , neben

Jakob Arhcit . . 27 fl.
31 ) 32 Ruthen in den Abtswiescn , neben

Jakob Murr von Hagsfcld . . . . 45 fl.
32 ) 26 Ruthen im Hcffcrhänslein , neben

Jakob Gicrich von Hagsfeld . . . 75 fl.
33 ) 1 Viertel 3 Ruthen in den Abtswiescn

oder Bennenau , neben Adam Müller . 70 fl.

wozu die Liebhaber mit dem Anfügen eingcladcn wer¬

den , daß bei erreichtem Anschlag oder darüber endgil -

tig losgcschlagen werden wird .
Grötzingcn , den 24 März 1849 .

Bürgermeisteramt .
A . A :

. Philipp Hofmann .
vckt . Deiningcr ,

Rathsschrcibcr .
8 22 . (3) 2 . Nr . 170 . Stein bach .

Liegenschafts - Versteige¬
rung .

In Folge richterlicher Verfügung groß - . Bezirks¬

amts Bühl vom 6 . Dezember v . I , Nr . 40,375 ,
werden von den Thomas Brrnck ' schen Eheleuten

dahier
Mittwoch , den 25 . April d . I . ,

Nachmittags 3 Uhr ,
im Wirthshaus zum Engel im Vollstrcckungswcg zum

Kaufe auSgcsetzt : . ,
s ) Ein zweistöckiges , von Stein massiv erbautes

Wohnhaus mit 11 gemalten und tapezirtcn

Zimmern , 2 Salons , 2 Küchen und 2 Keller

. enthaltend ;
K) eine zweistöckige , von Stein erbaute große

Scheuer , worunter sich ein geräumiger Pferde¬
stall und ein Rindvichstall befindet ;

o) ein zweistöckiges Speichergebäude , enthaltend
einen großen gewölbten Keller , Wasch -, Back¬

haus und Schweinställe ;
ck) 1 Morgen 7 Viertel Baum - , Gras - und Ge -

müsgartcn , worin ein Brunnen sich befindet ,
nebst einem großen geräumigen Hof ; dieses
Alles ist zusammcnstoßend und mit einer Mauer
umgeben , neben Albin Grau und Alibürger -
mcistcr Meiers Wittwe , vornen die Landstraße ,
hinten Weg .

Diese Lokalität wird manchem Hauptgeschäft , Fa¬
brikationen und Gewerben entsprechen .

Um das erfolgende höchste Gebot , wenn solches
wenigstens den Schätzungspreis erreicht , erfolgt der

endgültige Zuschlag sogleich bei dieser Versteigerung .
Stcinbach , den 23 . März 1849 .

Bürgermeisteramt .
I . Oser .

vckt . Kalb , Nathschreiber .
'4 .829 . (3) 3 . Nr . 1247 . Pc -

tersthal .
' Liegenschafts - Versteige¬

rung .
In Sachen mehrerer Gläubiger gegen Joseph Bör -

sig , Hofbaucr von PeterSthal , wegen Forderung , ist

bei der am 5 . d . M . abgehaltcnen Zwangsversteige¬

rung bei nachfolgenden , in der Gemarkung Pctersthal

gelegenen Liegenschaften des Schuldners der Anschlag

nicht geboten worden .
Es wird daher Tagfahrt zu « mer zweiten Berstet -

« d . z ,
früh 9 Uhr ,

im Schwefelbad zu Pctersthal festgesetzt , und zwar
unter dem Anfügcn , daß der cntgiltige Zuschlag er¬

folge , wenn auch der Schätzungspreis nicht erreicht
wird .

Beschreibung der Liegenschaften .
Abthcilung 1

1) Eine zweistöckige Behausung sammt
Scheuer , Stallung re . unter einem
Dach , an der Landstraße nach Peters¬
thal gelegen , tarirt . 1700 fl

2 ) Der Hofraum und Garten ca . 1 M .
20 Ruthen , am Künsdachle ansan -

gend rc . . 200 fl
3) Das auf dem Hause ruhende Privat -

waldrccht eines Hofbaucr » . . . 500 fl.
4) 1 Morgen 200 Ruthen Mattfeld beim

Haus ( ca . die Halste der s. g . Haus¬
matte ) , tarirt . 800 fl

5) 67 Ruthen Garten , eins , die Wald¬

straße , anders , selbst . 300 fl.
6) 3 Morgen 348 Ruthen Mattfeld , die

Sägmatte , eins , die Nmch , anders .
selbst, tarirt . 1700 fl .

7) 2 Morgen 342 Ruthen Wilddcrg , eins .
Georg Müller , anders , selbst . . . 100 fl .

8 ) 5 MorgenAckerfeld , ca . die Hälfte des
s. g . Baumackers , . 1700 fl .

Abtheilung HI .
1) 1 Morgen 265 Ruthen Mattfelv , die

Steckmatt , tarirt . 600 fl .
2) 58 Ruthen Wilvberg allda , . . . 10 fl .
3 ) 49 Ruthen do . allda . 10 fl .
4 ) 168 Ruthen Ackerfeld allda . . . 40 fl.
5 ) 166 Ruthen do . do . . . . 80 fl.

Abtheilung V .
5 Morgen 55 Ruth . Acker , der s. g .

Eckcnacker , eins , selbst, anders . Georg Müller 1600 fl.
Abtheilun g

" IX
3 Morgen Mattfeld im Künsbachle , . 700 fl .

Abtheilung Vit .
1 ) 1 Morgen 200 Ruthen Mattfelv , die

' s. g . Strangenmatt , tarirt . . . . 450 fl .
2 ) 22 Morgen Wilvberg allda . . . 330 fl.
3) 20 Morgen Waldung allda . . . 600 fl .

Abtheilung Vtll .
1) 8 Morgen 355 Ruthen Mattfelv , die

s. g . Giehmatte, . 2000 fl.
2) 23 Morgen 108 Ruthen Wildbcrg all¬

da . 345 fl .
3 ) 12 Morgen 18 Ruthen Wildberg all¬

da . 200 fl.
4 ) 5 Morgen Wald allda . 200 fl.
5) 1 Morgen 168 Ruthen Matte , Broch -

matt genannt, . 250 fl .
Obcrkirch , den 16 . März 1849 .

Großh . bad . Amtsrcvisorat .
Link .

vckt. Pezold ,
Notar .

8 .46 . (3) 1 . Nr . 2592 .
F r e i b u r g .

Liegenschaftsver¬
steigerung .

_ Mit obrigkeitlicher Be¬

willigung wird durch Notar G l y ckh e r r das zur Vcr -

laffcnschaft des verstorbenen Phll . Steurcnthaler ,

Bauers im Rot - waffer , Gemeinde Hintcrzarstn , ge¬

hörige Hofgut , der s. g . Zipfelhof kllva ,
Montag , den 23 . April d . I -,

Nachmittags 2 Uhr ,
im WirthShaufe zum Adler in HinterMen in drei

Abthcilungen versteigert werden .
Erste Abthcilung .

1) Ein zweistöckiges Wohnhaus mit Scheuer und

Stallung unter einem Dach , von Holz , mit

Block - und Bohlwändcn erbaut und mit Schin¬
deln bedeckt, nebst angebautcm Brunnriischvpf ;

2) ein Speicher von Holz ;
3> ein Waschhaus von Holz ;
4) eine Kapelle von Stein ;
5) eine Sägmühlc von Holz erbaut und mit Schin¬

deln bedeckt ;
6) ein SägehäuSchen von Holz erbaut ;
7 ) Garten . . . . — M . — V . 31N .
8H Acker . 30 „ 3 „ 89 „
9) Wiesen . . . . 14 „ 3 „ 68 „

10h Wald . 10 „ - „ 13 „
11 ) Gestrüpp u . Waibfel d l37 „ 1 „ 74 „

zusammen 193 M . 1V . 75R
AlS ein Ganzes angeschlagen zu . . . . 5030 fl.

Zweite Abthcilung .
1) Ein Wohnhaus mit Mahlmühle , von Holz , mit

Block - und Bohlwändcn erbaut und mit Schin¬
deln bedeckt, nebst angcbautem Schopf von Holz ;

2 ) Acker . 10M . — V . 16R .
3) Wiesen . . . . 5 „ — 6 „
4) Wald . 30 „ — „ 83 „
5) Gestrüpp u . Waidfel d 121 „ 3 ,, 24 „

zusammen - B . 29 R -167 M
Als ein Ganzes angeschlagen zu . . . . 3305 fl.

Dritte Abthcilung .
In der Gemarkung Bärenthal :

1 ) Acker . IM . 1V . 12 R .
2) Wiesen . . . . 3 „ - „ 81 „
3) Waidfeld . . . 16 „ 3 „ 63 „
4) Wald . 42 „ 3 „ 66 „

zusammen 64 M . 1V . 22 R .
Als ein Ganzes angeschlagen zu . . . . 1629 fl.

Freiburg , den 20 . März 1849 .
Großh . bad . Landamts - Revisorat .

Reutti .
vckt . H . Jäger .

4 .994 . (3) 3 . Durmersheim .

Holzversteigerung .
Die Gemeinde Durmersheim läßt aus ihrem Gc -

meindswald auf der Hard bis
Freitag , den 30 . , und Samstag , den 31 . März

120 Klafter forlencs Schciterholz und 19,000 Stück
forlcne Wellen einer öffentlichen Steigerung aussetzen .

Die Zusammenkunft ist auf besagte Tage jedesmal
Morgens 8 Uhr auf dem Rathhause dahier , von wo
aus man die Steigerer in den Wald begleiten wird .

Zugleich läßt die Gemeinde dahier bis
Montag , den 2 . April d . I . ,

gegen 40 — 50 Klafter Rinden , sogenannte Spiegel¬

rinden , einer öffentlichen Steigerung aussctzen . Die

Zusammenkunft ist auf besagten Tag Nachmittags
2 Uhr im Gasthaus zum Adler dahier .

Durmersheim , den 21 . März 1849 .
Das Bürgermeisteramt .

Abath .
vckt. Flasack ,
Rathsschrcibcr .

8 .66 . (2) 14 Karlsruhe .

Lieferung von Wagenlichtern .
Die Lieferung bcrfür den Sommer 1849 erforderlichen

14 badische Zentner Millilichtcr
soll im SoumissionSwcge vergeben werden . Die hier¬

zu Lusttragcndcn werden cingeladcn , ihre Angebote

längstens bis zum 15 . April d . I . versiegelt und mit

Aufschrift „Wagcnlichtcr - Lieferung " bei Unterzeichne¬
ter Stelle cinzurcichen .

Die Lieferungsbedingungen liegen bei der Post -

. Msterialvcrwaltung zur Einsicht auf .
Karlsruhe , den 26 . März 1849 .

Direktion der großh . Posten und Eisenbahnen ,
v . Mollen bec .

vckt . Helminger .

834 : ( 2 ) 2 . Rastatt . ( Spreu - Lieferung . )

Für die Garnison Rastatt sind 4000 Malter Spreu zu
liefern , deren Lieferung im Soumisfionswcge an den

Mindestnchmenden begeben wird . Die Liebhaber sind
ersucht , ihre Angebote bis

Dienstag , den 3 . April dieses Jahrs ,
Vormittags 10 Uhr ,

bei großherzoglichcr Garnisonskommandantschaft in
der Wllhclmstascrne Nr . 35 cinzurcichen , mit der

Ucberschrift : „ Spreu - Lieferung betreffend " . Die

Spreu ist kostenfrei ins Magazin der Garnison zu
liefern , und zwar längstens in 6 Tagen vom Tage der

Genehmigung an , ferner muß solche frisch und von
allem Staub gereinigt scpn .

Uebcr die Lieferungssähigkeit sind beglaubigte Zeug¬
nisse bcizulcgcn .

Rastatt , den 26 . März 1849 .
Großherzogliche Kasernenvcrwaltung

S e u b e r t .
8 . 23 . (2) 2 . Nr . 215 . Karlsruhe . ( Bekannt¬

machung ) Auf dem Materiallagcrplatze des hiesigen
Bahnhofes werden

Dienstag , den 10 . April d . I .,
Vormittags 10 Uhr ,

abgängiges Baumaterial , als : Holz verschiedener
Sorte » Gußeisen im Gewicht von 206 Zentnern ,
Schmiedeisen 235 Zentner , so wie eine Parthie un¬

brauchbar gewordener Gerälhschaftcn an den Meist¬
bietenden gegen baare Bezahlung durch die unter¬

fertigte Stelle öffentlich versteigert werden .
Karlsruhe , den 24 . März 1849 .

Großh . bad . Wasser - und Straßenbau - Inspektion .
Keller .

8 .43 . (3) 2 .. Nr . 15,647 . Heidelberg . ( Dieb¬

stahl und Fahndung .) In der Nacht vom 17/18 .
l . M . wurden nach vorherigem Entsteigen aus der
Sportclkaffe des SekrctartatSzimmers im hiesigen
Unioersitätsgcdäude folgende Münzsortcn :

1) ungefähr 18 — 20 Guldenstücke ;
2 ) zwei Äroncnthaler ;
3 / zwei preußische Thaler .

Ferner in einer Schachtel :
4) ungefähr 8 — 10 Sechsbätzncr ;
5) 6 — 7 Halbgnldenstücke ;
6) ca . neun Gulvcn Münze : Sechser , Groschen ,

Kreuzer .
Ferner in einer ander » Schachtel :

7 ) 1 fl . 30 kr. dis 2 fl. in Münze , nebst einem
leverncn Beutel , worauf das Zeichen 86v ! der
Studentenverbindung „ IV estplmlia "

entwendet .
Wir bringen diesen Diebstahl behufs der Fahndung

auf die entwendeten Gegenstände unv den zur Zelt
noch unbekannten Thätcr zur öffentliche » Kenntniß .

Heidelberg , den 26 . März 1d>49 .
Großh . bad . Oberamt .

Gärtner .
vckt . Hauß ,

Akt . jur .
8 .2 (3) 3 . Nr . 6506 . Sinsheim . ( Auffor¬

derung und Fahndung .) Signalbläser Johann
Walter von Elsen ; hat sich ohne Erlaubniß aus der
Garnison Frciburg entfernt , und ist bis jetzt nicht da¬
hin zurückgekehrt .

Derselbe wird anfgcfordcrl , sich
binnen 4 Wochen

entweder dahier oder bei seinem Regimentskommando
zu stellen , und sich über seine unerlaubte Entfernung
zu verantworten , widrigenfalls er der Desertion für
schuldig erkannt und in die gesetzlichen Strafen ver¬
fällt werden würde .

Zugleich werden sämmtlichePolizeibehörden ersucht ,
auf den Johann Walter zu fahnde », und ihn im
Bctrctungsfalle entweder hierher oder an sein Negi -
mentskommando abzulieftrn .

Signalement .
Alter , 22 ' / « Jahre .
Größe , 5 ^ 6 " .
Körperbau , schlank.
Gesichtsfarbe , frisch . '

Augen , braun .
Haare , braun .
Nase , gebogen .

Sinsheim , den 19 . März l349 .
Großh . bad . Bezirksamt .

Bode .
vckt. Heilig .

8 .27 . (3 )2 . Engen . ( Urtheil .)
I . U . S .

gegen
Anton Honold von Bargen und Ge¬
nossen ,

wegen Diebstahls ,
wird auf amtspflichtigcs Verhör zu Recht erkannt :

Katharina Troll von Wclschingen ftp der Be¬
günstigung des Diebstahls zum Nachtheile der
Wittwe Herbe klagfrci zu erklären , und mit
den Kosten zu verschonen .

V . N . W .
Dessen zur Urkunde wurde gegenwärtiges Urtheil

auf den Grund der Entscheidungsgründc ausgefcrtigt ,
und mit größcrm Gerichtsinsiegei versehe » .

'

So geschehen
Konstanz , den 15 . November 1849 .

Kieffer . Martin .
- Pr . 7317 . Vorstehendes Urtheil wird an Verkün¬

dungsstatt hiermit veröffentlicht .
Engen , den 14 . März 1849 .

Großh - bad . Bezirksamt .
M a d e r .

8 59 . 1.3) 1. Nr . 1232 . Lörrach . ( Erbvor - I

ladung .) Der ledigen Anna Maria Mager von
KicchlinSbcrgcn , Amtsbezirk Breisach , welche schon im
Jahr >" 32 mit ihrem Vater , Schreincrmcistcr Do¬
minik Mager , nach Amerika ausgewandcrt ist, fix,
auf Ableben ihrer Großmutter Anna Maria Pflüger
Wittwe des Jakob Wetzel von Grenzach , einiges
Vermögen erblich zu .

Da dieselbe von ihrem Aufenthaltsort inzwischen
keine Nachricht gegeben hat , so wird sie hiermit auf -
gcfordert , entweder persönlich oder in ihrem Namen
ein mit gerichtlicher Vollmacht versehener Gewalt¬
haber zur Empfangnahme ihres großmütterlich ^
Erbthctts >

binnen 3 Monaten
um so gewisser zu erscheinen , als sonst die Erbschaft
lediglich Dcnjcüigen würde zugcwiefcn werden , wcl-
che » sie znkämc , wenn die Vorgcladenc zur Zeit des
Erbanfalls gar nicht mehr am Leben gewesen wäre .

Lörrach , den 20 . Mär ; 1849 .
Großh . bad . Anttsrevisorat .

K o h l u n d .
vckt. C . Buchcrer .

8 70 . (3) 1. Nr 2868 . Eberbach . ( Schulden¬
liquidation .) Uebcr das Vermögen des Schiffers
Jakob Latin von Edcrbach haben wir Gant erkannt ,
und Tagfahrt zum Richtigstcllungs - und Vorzugsver¬
fahren auf

Freitag , den 27 . April 1849 ,
Vormittags 8 Uhr ,

auf diesseitiger Gerichtskanzlei angeordnet .
Alle Diejenigen , welche aus was immer für einem

Grunde Ansprüche an die Gantmaffe machen wollen ,
werden daher aufgefordert , solche in der angesetztcn
Tagfahrt bei Vermeidung des Ausschlusses von der
Gant , persönlich oder durch gehörig Bevollmächtigte ,
schriftlich oder mündlich anzumeldcn , und zugleich die
etwaigen Vorzugs - oder Unterpfandsrechte zu be¬

zeichnen , die derAnmeldcndc geltend machen will , mit
gleichzeitiger Vorlegung der Bcweisurkunden oder
Antretung des Beweises mit andern Beweismitteln .

In derselben Tagfahrt wird ein Maffepfleger und
Glänbigcrausfchuß ernannt , ein Borg - und Nach-
laßvcrgletch versucht werde » , und sollen in Bezug auf
diese Ernennung , sowie den etwaigen Borgvergleich ,
die Nichterschcincndcn als der Mehrheit der Erschie¬
nenen bcitretcnd angesehen werden .

Ebcrbach , den 22 . März 1849 .
Großh . bad . Bezirksamt .

Kraft .
vckt . Lepp .

8,60 Nr . 6751 . . Mosbach . ( Schuldenliqui -
dation .) Uebcr das Vermögen des Handelsmanns
SußmannWachs von Stein am Kocher haben wir
Gant erkannt , und Tagfahrt zum NichtigstellungS - und
Vorzngsverfahren auf

Donnerstag , den 26 . April 1849 ,
früh 8 Uhr ,

anbcraumt .
Wer aus was immer -für einem Grunde einen

Anspruch an dicsq Masse machen will , hat solchen in
genannter Tagfahrt bei Vermeidung des Ausschlusses
von cher Masse , schriftlich oder mündlich , persönlich
oder durch Bevollmächtigte dahier anzmnclden ,
die etwaigen Vorzugs - oder Unterpfandsrechte
zu bezeichnen , und zugleich die ihm zu Gebote stehen¬
den Beweise sowohl hinsichtlich der Richtigkeit , als

auch wegen des Vorzugsrechtes der Forderung anzu -
treten .

Auch wird an diesem Tage cm Massepflcger und
Gläubigerausschuß ernannt , und sollen hinsichtlich dieser
Punkte die Nichtcrscheincnden als der Mehrheit der
Erschienenen bcitretend angesehen werden .

Mosbach , den 19 . März 1849 .
Großh . bad . Bezirksamt Neudenau zu Mosbach .

B o/d c m ü l l e r .
vckk. Schwartz .

8 .29 . (3) 2 . Nr . 6712 . Obcrkirch . ( Schul -

denliquidation . ) Der minderjährige Schreiner -

lehrling MichaelBörsig von Pctersthal ist gesonnen ,
nach Nordamerika auszuwandcrn . Es wird daher
Tagfahrt Zur Liquidation etwaiger Schulden der Pfleg¬
schaft desselben auf

Dienstag , den 3 . April d . I . ,
Vormittags 9 Uhr ,

angeordnct , wozu deren Gläubiger mit dem Bemer¬
ke» vorgcladen werden , daß man ihnen später zu ihrer
Befriedigung nicht mehr verhelfen könnte .

Obcrkirch , den 22 . März 1849 .
Großh . bad . Bezirksamt .

M c ß m e r .
4 .993 . (3) 3 . Nr . 9429 . Bruchsal . ( Gläu

Liger - Auffordcrung . ) Die Johann Anton
Scheu ring ' scheu Eheleute von Odcnheim wollen
nach Amciika auswandern . Deren allcnfallsige Gläu¬

biger haben ihre Forderungen
Montag , den 2 . April d . I . ,

früh 8 Uhr ,
dahier anzumeldcn , indem ihnen außerdem zu ihrer !

Zahlung nicht mehr verhelfen werden kann .
. Bruchsal , den 14 . März 1849 .

Großh bad Obcramt .
L c i

'
b l e i n .

8 44 Nr . 9039 . Mannheim . ( Präklusiv
beschcid .) Diejenigen Gläubiger der verstorben :»
Wittwe Ostertag von hier , welche in der Liqui-

'

dationstagkahrt vom 18 . Januar d . I . ihre Forde¬
rungen nicht angemeldet habe », werden von der vor¬
handenen Masse ausgeschlossen .

B . R . W .
Mannheim , den 17 . März 1849 .

'

Großh . bad . Stadtamt .
Mallebrein .

8 .69 . Nr . 6491 . Obcrkirch . ( Präklusiv
beschcid . ) In der Ganisache des ff Stcinhaum
Josef Bauer von Pctersthal werden alle Diejenigen ,
welche in der auf heute zum Nichtigstcllungs - und!
Vorzugsverfahren augcordncten Tagfahrt ihre Forde¬
rungen nicht angemclvet haben , von der vorhandene »!

Masse hiemit ausgeschlossen .
V . R . W .

Obcrkirch , den 17 . März 1849 .
Großh . bad . Bezirksamt ,

v . Litschgi .
8 .76 . Nr . 8526 . Breiten . ( Verschollen

heitScrklärnng ) DA die Magdalena Näß w
Gondelsheim der diesseitigen öffentlichen Auffordenn
vom 2 . Dezember 1847 , Nr . 30,202 , nicht Foff
leistete , so wird dieselbe hiermit für verschollen erklär !
und deren Vermögen ihren nächsten sich darum gemel
dcten Anverwandten in fürsorglichen Besitz gcg-'

Kautionsleistung verabfolgt .
Brette », den 25 . März 1849 .

Großh . bad . Bezirksamt .
Pfister .

Druck der G- Braun '
scherr Hofbuchdruckerei.
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